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Pressemitteilung 
 

Endlich erhält der „Deal“ im Strafverfahren eine gesetzliche Grundlage!  

 
Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Regelung einer Verständigung im Strafverfah-
ren („Deal“) erklärt der Landesvorsitzende der bayerischen AsJ Prof. Dr. Tonio Walter: 

 

Die AsJ begrüßt es, dass diese Form der Erledigung eines Strafprozesses endlich gesetzlich gere-
gelt wird. Der Bundesgerichtshof hat längst schon die Verständigung im Strafverfahren als ein 
zulässiges und notwendiges Instrument anerkannt, beim Gesetzgeber aber immer wieder klare 
Regeln angemahnt. Dem wird der Gesetzentwurf gerecht: 

·       Das Gericht bleibt zur umfassenden Wahrheitsermittlung verpflichtet. 
·       Die Strafe muss der Schuld des Täters angemessen sein. 
·       Alle Verhandlungen müssen umfassend dokumentiert werden.  
·       Es bestehen Mitteilungspflichten für eine größtmögliche Transparenz.  
·       Absprachen müssen in der öffentlichen Hauptverhandlung offengelegt werden.  
·       Absprachen bezüglich eines Rechtsmittelverzichts sind unzulässig.  

 

Das Gesetz wird es erleichtern,  

·       Zeugen- und Opferschutz zu gewährleisten, indem schmerzliche und langwierige Be-
weisaufnahmen vermieden werden; 

·       die Gerichte von komplexen Verfahren zu entlasten, ohne auf Wahrheit, Schuldfest-
stellung und Gerechtigkeit zu verzichten; 

·       den Eindruck zu vermeiden, ein „Deal“ sei das privilegierte Recht der Wohlhabenden, 
sich vom Strafprozess freizukaufen. 

 

Diese Gesetz beweist einmal mehr, dass es durchaus möglich ist, im Bereich der Justiz Reformen 
durchzuführen, die deutliche Vereinfachungen und Verbesserungen bringen, ohne dabei in die 
prozessualen Rechte oder die Freiheitsrechte der Beteiligten einzugreifen. 

 


